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L. Fertigung 1.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zu dem Bebauungsplan "Hinter der oberen Gasse" in der Ortsgemeinde Imsbach

RECHTSGRUNDLAGEN FUR DIE PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FEST-
SETZUNGEN SIND DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) IN VERBINDUNG MIT DER LANDES-
BAUORDNUNG (LBauO) UND DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) IN DER JE-
WEILS GULTIGEN FASSUNG SOWIE - FUR KAPITEL 1.4 - DAS LANDESPFLEGEGESETZ
RHEINLAND-PFALZ IN DER GULTIGEN FASSUNG VOM 14.06.1994

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art und MaR der baulichen Nutzung '
a) Als Art der baulichen Nutzung wird WA (allgemeines Wohngebiet) festgesetzt.

b) Als Maf der baulichen Nutzung gelten:

Grundflachenzahl (GRZ) = 0,3
Geschofflachenzahl (GFZ) = 06
Gebdudehdhen:

Bezugspunkt der Traufhdhe ist OK Geldnde und der Schnittpunkt der AuRenwand mit der
OK Dachhaut (gem. Schemaschnitt)

Grundsatzlich gilt - unabhéngig ob Trauf- oder Giebelstellung zur StraRe
max. Traufhdhe bergseitig: 3.25m
max. Traufhohe talseitig: 7,00 m
max. Traufhéhe talseitig zur Strae: 6,50 m

In besonderen topographischen Lagen kann talseitig die Errichtung eines zusatzlichen Sok-
kels von max. 1,0 m Hohe zugelassen werden, falls auch durch ein gescholversetztes
Bauen die Regeltrauthéhe nicht einzuhalten ist.

Bergseitig an der StraRe kann die max. Traufhshe tber der OK Strale geringfligig Gber-
schritten werden, falls die topographischen Verhaltnisse dies erfordern und eine baukon-
struktive Losung nicht méglich ist.

Zur Berechnung der Traufhéhen tber OK StraRe, insbesondere bei langsgeneigten Stra-
Ben oder versetzten Traufen, gilt folgendes:

Mittlere Traufhéhe (iber Strafle Mittlere Héhe bei versetzten Traufen
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c) Zahl der Wohnungen:
Je Grundstick und Wohngebéaude sind max. nur bis zu 2 Wohnungen zul&ssig.

1.2 Bauweise, Gebaudestellung, tiberbaubare Grundstiicksflachen

Im Plangebiet gilt die offene Bauweise. Es sind nur Einzel- und Doppelhduser zulassig. Bau-
grenzen bestimmen die (berbaubaren Grundstiicksflichen.

Von der im Plan festgesetzten Hauptfirstrichtung darf nur ausnahmsweise und geringfigig ab-
gewichen werden (z. B. bei Winkelbauten).

Genehmigungsfreie Anlagen nach § 61 LBauO kénnen auch auRerhalb der Gberbaubaren
Grundstiicksflache zugelassen werden.

1.3 Garagen, Stellplatze, Nebenanlagen

Grundsétzlich sind diese Anlagen innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflichen anzuordnen.
Stellplatze kénnen auf dem Grundstlick zwischen der Verkehrsfliche und der vorderen Bau-
grenze errichtet werden, sofern die Sicherheit des Verkehrs gewdhrleistet bleibt.

Bei bergseitig der Stralle liegenden Grundsticken sind die Garagen bevorzugt im Hang zu er-
richten. Talseitig der Planstralle sind sie nach Méglichkeit im Hauptgebdude zu integrieren. Als
Mindestanforderung ist darauf zu achten, daR die Dachlandschaft sowohl der berg- als auch
talseitigen Garagen dem Hauptgeb&ude angepalit bzw. angegliedert wird.

1.4 Landespflegerische Festsetzungen

- Die bei dem Bauaushub anfallenden Erdmassen sind auf dem Baugrundstiick einzubauen
und landschaftsgerecht zu modellieren.
Bei den Erdmassen, die im Rahmen der ErschlieBung anfallen, wird Gberprft, ob sie einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden kénnen.

- Die gekennzeichneten Gehélze sind dauerhaft zu erhalten. Sofern bauarbeitenbedingte Be-
schédigungen des Wurzel-, Stamm- oder Kronenbereiches von Hochstdmmen zu befiirchten
sind, sind Schutzmafinahmen nach DIN 18920 durchzufiihren. Sind Rodungen unvermeidbar,
sollten sie auBerhalb der Vegetationszeit (Oktober - Februar) stattfinden.

- Stellplatze sind mit wasserdurchldssigem Belag (z. B. Gittersteine, breitfugiges Pflaster oder
in Form'von Fahrspuren) zu erstellen. Gleiches gilt grundsétzlich auch fir Hof-, Terrassenfla-
chen etc. Befestigte Flachen sind so anzulegen, daR das Oberflichenwasser den Gartenfia-

chen zugefihrt wird.

- Die FuBwege sind - je nach Frequentierung in wassergebundener Wegedecke oder mit in
Sand verlegtem, maglichst breitfugigem Pflaster oder Plattenbelag - anzulegen. Bodenversie-
gelnde, ganzflachig verarbeitete Materialien wie Beton, Asphalt oder Betonunterbauten sind
nur zu verwenden, wenn dies zur Sicherung der tatsachlichen Nutzungsintensitadt unvermeid-
lich ist.

- Die Flachen fir landespflegerische und wasserwirtschaftliche AusgleichsmaBnahmen am
Imsbach werden zu Griinland mit extensiver Pflegenutzung entwickelt.
Der gekennzeichnete Seggenbestand ist zu erhalten. Betroffen von dieser MaRnahme sind
die Flurstlicke 333, 334, 335/1 (in Teilen); die Malnahme ist dem 1. BA zuzuordnen.
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- Die Flachen flr landespflegerische Ersatz- und AusgleichsmaRnahmen werden mit lockeren
Heckenbestanden und Streuobst bepflanzt. Hierbei sind die Flachen im Bereich der Flur-
stlicke 324, 323/4, 323/3 sowie 323 dem 1. BA zuzuordnen. Dem 2. BA werden die Flachen
im Bereich des Flurstlicks 320 sowie Flurstiick 317/3, ca. 2.550 m?, dem 3. BA des Flurstiicks
317/3, 1.590 m?, zugeordnet.

Pflanzenliste
Folgende Arten sind beispielsweise geeignet:

Baume I. Ordnung (bis 20 m hoch)

Spitzahorn Acer platanoides
Esche Fraxinus excelsior
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petrea

Béaume Il. Ordnung (ca. 10 - 15 m hoch)

Winterlinde Tilia cordata
Feldahorn Acer campestre
Hainbuche Carpinus betulus
Apfel Malus-Sorten
Vogelkirsche Prunus avium
Wildbirne Pyrus communis
Eberesche Sorbus aucuparia
Obstbaum-Hochstdmme Sortenbeispiele*)
Stréucher

Hasel Corylus avellana
Liguster Ligustrum vulgare
Schlehe Prunus spinosa
Hundsrose Rosa canina
Weinrose Rosa rubiginosa
Weilkdorn Crataegus monogyna
Hartriegel Cornus sanguinea
")

- Apfel:

Goldrenette, Geflammter Kardinal, Apfel aus Croncels (Glasapfel), Jakob Lebel, Kaiser Wil-
helm, Kohlapfel, Ontario, Rheinischer Bohnapfel, Roter Boskoop, Schafnase, Winterram-
bour, Siebenschlafer.

- Birne:
Alexander Lucas, Conference, Gellerts Butterbirne, Pastorenbirne

- Zwetschge und Mirabellen:
Hauszwetschge, Nancymirabelle

- Suflkirsche:
Grofe schwarze Knorpelkirsche, GroRe Princesskirsche, Hedelfinger Riesenkirsche
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- weiter geeignet sind:
Walnuf (nur fiir spatfrostfreie Hanglagen) (Juglans regia)
Speierling (nur auf geschiitzten, warmen Standorten) (Sorbus domestica)
Vogelkirsche (Prunus avium)
Holzapfel (Malus sylvestris ssp. sylvestris)
Mostbirnen (Pyrus communis)

1.5 Aufschiittungen, Abgrabungen, Stiitzmauern
Aufschittungen und Abgrabungen auf den Privatgrundstiicken zum Zwecke der Gebaudeer-

richtung oder Terrassierung sollen auf ein notwendiges Maf reduziert werden.

Es ist zu dulden, daR im Zuge des ErschlieBungsstraenbaus Béschungen unterschiedlicher
Tiefe auf den Privatgrundstticken zu liegen kommen.

Stutzmauern sind weitgehend zu vermeiden.
a) Bergseitig der StraRen sind Sockelmauern bis zu 40 cm Hohe uber OK Stralie zulassig. In
besonders schwierigen Geldndeverhaltnissen konnen auch hdhere Statzmauern bis max.

80 cm Hohe lber OK Strafe zugelassen werden.

b) Seitlich zwischen den Privatgrundstiicken sind Stitzmauern nur ausnahmsweise zulassig.
Ihre Héhe darf 100 cm (ber Gelande nicht Uberschreiten.

c) Im Bereich von Garagenzufahrten sind bergseitig Fligelmauern zuldssig.

Bei der Anlage von Bdschungen auf Privatgrundsticken ist ein Steigungsverhaltnis von max.

1:1,5 einzuhalten.
Die Breite der Aufschittung fir den talseitigen Terrassen-Freibereich darf nicht mehr als 3,0 m

ab Gebaudeauftenwand betragen. Der Ubergang zum natrlichen Gelande ist abzubdschen.

1.6 Kennzeichnungen/Hinweise

Aufgrund der topographischen Verhéltnisse ist die Versickerung des Oberflachenwassers im
Plangebiet nicht méglich. Die Entwésserung des Baugebietes erfolgt im Trennsystem. Der Re-
genwasserkanal unterquert die Landesstralle und mindet talseitig in eine Sickermulde, Gber
welche eine breitflichige Versickerung in die Imsbachtalaue erfolgen kann.

1.7 Nachrichtliche Ubernahmen
a) Die Uberbauung von Schutzstreifen bei unterirdischen Versorgungsleitungen ist verboten.
In Ausnahmefallen muf Riicksprache genommen werden mit dem Versorgungstrager.

b) Baugrunduntersuchung
Bei den im Plangebiet durchzufiihrenden Tiefbauarbeiten sind die Bestimmungen des
Denkmalschutz- und -pflegegesetzes zu beachten. Die Erdarbeiten sind vor Beginn dem
Landesamt fiir Denkmalpflege in Speyer anzuzeigen.

c) Die bei der Unterkellerung anfallenden Erdaushubmassen sollen nach Moglichkeit auf den
Baugrundstlicken verwertet werden.

d) Oberflachenwéasser kdnnen als Brauchwasser genutzt werden.
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e) Im Gebiet ist zeitweilig mit Stauwasser zu rechnen. Die Keller sind wasserdicht auszubil-
den. Drainagen dirfen nicht an das offentliche Kanalnetz oder an den Vorfluter ange-

schlossen werden.

f) Bei den Grindungen der Gebaude sind die Bestimmungen der DIN 1054 (Baugrund) zu
beachten.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

2.1 AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

-. Dachformen: Erlaubt sind nur Sattel- und Walmdacher. Aufgrund topographischer Situatio-
nen kénnen versetzte Traufhéhen zugelassen werden. Fur freistehende, untergeordnete
Nebenanlagen unter 30 m? kénnen ausnahmsweise auch Flachdécher zugelassen werden.

- Dachneigung: Die Neigung der Dédcher kann zwischen 25° und 48° betragen. Topographie-
bedingt sind unterschiedliche Dachneigungen auf Geb&udevorder- und -riickseite im Rah-
men der Gradangaben und unter Beibehaltung der festgesetzten Dachformen zuldssig:

- Dachaufbauten: Gauben sind zuldssig, sofern sie sich der Hauptdachflache unterordnen.
Einzelne Gauben durfen nicht breiter als 1/2 der Dachléange sein. In der Addition soll die
Gesamtbreite der Gauben nicht mehr als 1/2 der Dachléange betragen.

- Dacheindeckungen kénnen in rétlichem oder braunem Material erfolgen. Glanzende Ein-
deckungen sind nicht zugelassen. Dachbegriinungen sind erwtnscht.

- Bei Verputz, Verblendung, Verkleidung oder Anstrich der AuBenwénde sind grelle oder
leuchtende Farben untersagt. Fassadenbegriinungen sind ausdrticklich erwtinscht.

- Sofern Nebenanlagen als Flachdach ausgefiihrt werden, ist eine Dachbegriinung vorzuse-
hen. Geeignet z. B. fur eine Kiesdachbegriinung sind folgende Pflanzen:
- Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre)
- Weiller Mauerpfeffer (Sedum album)
- Wilder Thymian (Thymus serpyllum)

2.2 Einfriedungen

Grundstiicke kénnen eingefriedet werden. Sie sollen als Hecken oder begriinte Zaune ausge-
fiilhrt werden. StraRenseitig darf ihre max. Héhe 80 cm Uber OK Stralte betragen, seitlich und
rickwartig max. 1,20 m Uber OK nattrliches Gelande.

Werden Stiitzmauern notwendig, so gelten die Festsetzungen unter Punkt 1.5.

Bei Einfriedungen in Form von Hecken sind ausschlieflich Laubgehélze wie z. B. Liguster

(Ligustrum vulgare) oder Hainbuche (Carpinus betulus) zu verwenden.

2.3 Gestaltung nicht tiberbauter Flachen
- StraRenseitig sind je Grundstiick nur Einfriedungen, in die Einfriedung integrierte MuUllboxen,
ein Hauszugang bzw. Treppenaufgang (max. 2 m breit) und eine Garagenzufahrt mit Stell-

platz zulassig.

- Falls erforderlich, kénnen im Bereich von Garageneinfahrien Fiigelmauern als Statzmauern
zugelassen werden.
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- Die Vorgarten sind nicht als Arbeits- oder Lagerplatze zu nutzen. Sie sind gartnerisch zu ge-
stalten.

- Die nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen sind als Hausgarten max. zu 10 % zu befesti-
gen (Sitzplatze, Wege o. 4.). Mindestens 70 % der nicht Gberbaubaren Flache ist als Grin-
flache anzulegen. Mindestens 20 % der Flachen sind mit einheimischen Laubgehélzen zu
bepflanzen (Beispiele siehe Pflanzliste). Dabei ist mindestens ein Baum I. oder [l. Ordnung
vorzusehen; die Pflanzung von hochstdmmigen Obstbaumen ist auch maglich.

- Der Oberboden ist zu Beginn der Erdarbeiten entsprechend Blatt 2, DIN 18915, abzuschie-
ben und fachgerecht bis zur Wiederverwendung zu lagern.

- Durch die Anlage von Nebenanlagen, Garagen und Stellplétzen darf die zuldssige Grundfla-
chenzahl nicht Uberschritten werden.

2.4 Werbeanlagen
Grell leuchtende, blinkende oder nach Art und Anbringungsort fernwirkende oder gefahrdende

Werbeanlagen sind untersagt.

Imsbach, den 025 ................. 4.

Anzege gamals § 11 Abs. 3 (BauGB).
Es bestehsn keino Rechtsbedenken.

13.08.96 gedndert: 02.09.97 gedndert: 13.01.98
Schw/Kh/Mw Mh/Ks Mh/Kh

geandert: 12.05.98 gedndert: 27.07.98
Rh/Gs/Kh Rh/Kh
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BEGRUNDUNG

zu dem Bebauungsplan "Hinter der oberen Gasse" in der Ortsgemeinde Imsbach

1. Allgemeines

In der Gemeinde Imsbach besteht seit geraumer Zeit ein Bedarf an Wohnbauflichen. Be-
reits Ende der 70er Jahre wurde Wohnbaugeldnde als "Mangelware" bezeichnet und seit-
dem hat sich auf dem Sektor der Wohnbauflachenneuausweisung kaum etwas getan. Der
Bedarf driickt sich auch aus durch die zahlreichen Nachfragen von Bauwilligen bei gleich-
zeitig geringer Baullickenzahl. Andererseits sind bereits viele potentielle Bauherren in Nach-
bargemeinden abgewandert, wo Bauplatze in ausreichender Zahl zur Verfigung standen.

Mit dem Beschlu zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes kommt die Gemeinde somit ihrer
kommunalen Verpflichtung nach, Wohnbaugrundstiicke in ausreichender GréRe und Zahl

bereitzuhalten.

2. Lage und GroRe
Das Plangebiet befindet sich nordwestlich der Ortslage der Gemeinde Imsbach in der Ge-
wanne "Hinter der oberen Gasse" auf einem nach Siiden hin abfallenden Hang des
"Katharinen Berges". Es [4Rt sich grob umgrenzen:

- im Norden durch die "Bergstrafe" und in deren Verlangerung der

Wegeparzelle 303/4 und der Parzelle 317/2

- im Osten durch die vorhandene Ortslage

- im Westen durch die Parzellen 1325, 1322, 1321

- im Stden durch die Parzelle 1320 sowie die vorhandene Ortslage

Die exakte Grenze des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung. Die Gesamt-
gréle des Plangebietes incl. der Flachen fur landespflegerische MaRnahmen betragt
5,97 ha. Die Gr6Re der Ersatz- und Ausgleichsfl4che betragt ca. 1,47 ha.

3. Ubergeordnete Planungsvorgaben

Der ROP Westpfalz von 1989 weist Imsbach die Funktionen Landwirtschaft (L) und Erholung
(E) zu, wobei der Fremdenverkehr und die Naherholung ausgebaut werden soll. Im Bereich
“Hinter der oberen Gasse" stellt der ROP Siedlungsflache dar. Dies entspricht auch den
Darstellungen des giiltigen Flachennutzungsplanes der VG Winnweiler.

4. Planungsgrundsitze und Zielsetzungen

Der Bebauungsplan stellt das geeignete planerische Instrumentarium dar, um eine geord-
nete stadtebauliche Entwicklung unter Beachtung und Abwagung planungsrelevanter Be-
lange sicherzustellen.

Bezogen auf den Ortsgrundrif} stellt der Bereich "Hinter der oberen Gasse" eine sinnvolle
Abrundung des Siedlungsgebildes dar.

Aufgrund der Hanglage und Exposition des Geldndes und der zu erwartenden Auswirkungen
auf das Orts- und Landschaftsbild, wurden Festsetzungen getroffen, um eine moglichst
schonende und harmonische Integration der Wohnbebauung und Erschlieung in die Um-
gebung zu gewahrleisten.
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4.1 Bauliche Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird fir das gesamte Baugebiet WA (= allgemeines Wohn-
gebiet) festgelegt. Immissiondre Beeintrachtigungen auf das Gebiet selbst sowie auf Nach-
barbereiche sind somit nicht zu erwarten.

Uber die verringerte Grundflachenzahl (GRZ 0,3) soll einerseits der Grad der Bodenversie-
gelung gemindert werden, andererseits soll auch eine Bebauung des Hanges mit massig
oder wuchtig wirkenden Wohnhausern verhindert werden. Gleichzeitig stehen auf den
Grundstlicksflachen somit gréRBere Areale zur Begrinung zur Verfligung. Unter diesem
Aspekt sind auch die Festsetzungen beziiglich der Bebauung und der tiberbaubaren Grund-
sticksflachen sowie die Unterbringung von Nebenanlagen innerhalb dieser Flachen zu se-
hen. Insbesondere die bergseitig im Hang zu errichtenden Garagen bieten Méglichkeiten zur
Dachbegrinung.

Einer harmonischen Einpassung in das Landschaftsbild - insbesondere aufgrund der expo-
nierten Hanglage - dient auch die Festsetzung der Traufhéhen. Optisch wirksam ist hier vor
allem die talseitige Traufhthe, welche nur in besonderen Situationen um einen Sockel (ber-
schritten werden darf. Grundsatzlich sollen baukonstruktive Lésungen zur Einhaltung der
Regeltraufhéhe angestrebt werden.

Die Festlegung der Hauptfirstrichtung basiert auf den topografischen Gegebenheiten. Durch
die Hanglinienorientierung der Gebaudestellungen soll nicht nur die Integration der Baukor-
per in die Landschaft optimiert, sondern auch der Bauaushub je Grundstick auf ein Mini-
mum beschrankt werden.

Durch die Festsetzung von zwei Wohnungen je Grundstiick und Wohngebaude sollen
grofiere Baukérper und Sozialbauten ausgeschlossen werden, um auch eine Ein- und
Durchgriinung sicherzustellen. Durch diese Festsetzung wird ebenso der Bauweise der
landlichen Ortsstruktur entsprochen. Nicht zuletzt wird durch diese Festsetzung, wie vor an-
geflhrt, eine entsprechende Durchgriinung des Baugebietes durch die verringerte Grundfla-
chenzahl erreicht.

4.2 Verkehrserschliefung

Die Erschlielungsstralien passen sich weitgehend und wo immer méglich der topographi-
schen Situation an. Aufgrund der GréRRe und Lage des Baugebietes wird es an zwei Punkten
dem vorhandenen ErschlieBungssystem angeschlossen. Ein Anschluf3punkt liegt im Nord-
osten des Plangebietes an der Bergstralle (Wegeparzelle 303/4). Der zweite Anschluf er-
folgt Uber die GartenstraBe im Siiden des Planbereiches. Uber diese Anbindung wird der
grolite Teilbereich des Gebietes erschlossen sowie die Planstralen "A" bis "D" angebunden.
Das innere System der VerkehrserschlieBung erfolgt in Form von Stichstralen mit integrier-
ten Wendemdglichkeiten.

Treppenanlagen verbinden den nordlichen Teilbereich des Neubaugebietes auf méglichst
kurzem Weg mit dem stidlichen sowie der 6stlich gelegenen Ortsrandzone und sichern somit
die fulllaufige ErschlieBung des Bebauungsplangebietes.

4.3 Sonstige planerische Zielsetzungen

4.3.1 Wasserwirtschaftliche Malnahmen
Als wasserwirtschaftliche Ausgleichsmalinahme gem. §§ 61/62 LWG ist vorgesehen, das
Regenwasser (ber einen separaten Regenwasserkanal entlang der L 387 nach Westen ab-
zuleiten und es unterhalb der Lagerfliche des Dachdeckerbetnebes der Talaue des Ims-
baches zuzufiihren (vgl. Lageplanskizze). Zur Energieumwandiung wird am Leitungsende
ein naturnah gestaltetes Toshecken angeordnet.

Um in dem leicht hangigen Gelande einen schnellen Abflu zum Imsbach zu verhindern,
werden abflulllose Teiche angeordnet.
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Nachdem Untersuchungen einen oberflachennahen Grundwasserstand ergeben haben, ist
es notwendig, die Teiche durch Aufschittung von niedrigen Verwallungen herzustellen und
auf Eintiefungen aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu verzichten.

5. Umweltvertraglichkeit und griinordnerische Belange

5.1 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen des
Bebauungsplanes

Bei der ErschlieBung und Bebauung von Neubaugebieten erfolgen Eingriffe in Naturhaushalt
und Landschaftsbild. Der landschaftspflegerische Beitrag zum Bebauungsplan bildet die
Grundlage, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit den sonstigen Anfor-
derungen abzuwadgen und die sich daraus ergebenden &rtlichen Erfordernisse und Maf-
nahmen zur Verwirklichung dieser Ziele gemal § 17 Abs. 1 LPfIG im Bebauungsplan festzu-
setzen. Um dies zu gewdbhrleisten, ist der Zustand von Natur und Landschaft zu erheben, zu
analysieren und zu bewerten; die daraus resultierenden landespflegerischen Belange sind
darzulegen.

5.2 Bestand und kurze Darstellung von Natur und Landschaft

Das Baugebiet liegt im Nordwesten der Ortsgemeinde Imsbach auf einem stidwestexponier-
ten Hang. Es handelt sich um einen hauptsachlich als Grinland genutzten Bereich mit we-
nigen Obstgehélzen und -hecken.

Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet "Donnersberg".

Im Bereich der landespflegerischen und wasserwirtschaftlichen Ausgleichsfldchen liegt der
Imsbach, der in diesem Abschnitt im Landschaftsplan Winnweiler als nach § 24 LPfIG ge-
schutzter Biotop verzeichnet ist. Die feuchte Bracheflache in diesem Bereich weist Arten der
ebenfalls nach diesem Paragraphen geschitzten Gro3seggenriede auf. Die Schutzflichen
werden nicht durch das geplante Baugebiet beeintrachtigt. Innerhalb des Geltungsbereiches
wurden folgende Biotoptypen aufgenommen:

- Grunland

- Einzelbdume

- Hecken

- der Imsbach

- eine feuchte Bracheflache

5.3 Eingriffssituation und Bewertung der Umweltvertraglichkeit
Im Rahmen der Erschliefung und Bebauung kommt es zu folgenden Eingriffen in Natur und

Landschaft:

- Versiegelung von biotisch aktivem Boden und Eingriff in das Bodengeflge; damit verbun-
den ist die Veranderung des Bodenwasserhaushaltes und des Lokalklimas. Die Grund-
wasserneubildung wird verandert und die Warmestrahlung erhéht. Auf Basis der Grund-
flachenzahl (0,3) werden einschliellich der ErschlieRungsstralen ca. 0,7 ha neu versie-
gelt.

- Verlust von Ober- und Unterboden auf den geplanten Bau- und Stralenflachen

- Verlust von Einzelbaumen

- Verlust von Hecken

- Verlust von Grinland

- Gefahrdung von feuchtem Gridnland/Brache

- Gefahrdung einer Trockenmauer

- Erhéhter Oberflachenabflul® durch Fldachenversiegelung

- Eingriff in das Landschaftsbild des Landschaftsschutzgebietes
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Durch entsprechende landespflegerische Malnahmen sind die gesamten Eingriffe in abseh-
barer Zeit ausgleichbar.

5.4 Begriindung der griinordnerischen Belange

Der Abtrag und die fachgerechte Lagerung des Oberbodens soll dessen natiirliche Funktio-
nen erhalten und ihn vor einer Vermischung mit Unterboden schiutzen (§ 202 BauGB). Die
Wiederverwertung des Oberbodens und des Materials der Bodenklasse 2 bis 5 dient dem
sparsamen und schonenden Umgang mit Boden (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB).

Zur Minimierung der Versiegelung wurde das MaR der baulichen Nutzung tber die Grundfla-
chenzahl auf 0,3 festgesetzt, was gegentiber dem nach BauNVO normalerweise Zuldssigen
eine Reduzierung darstellt. Zudem sind Nebenanlagen nur innerhalb der tiberbaubaren Fla-
chen zulédssig.

Durch das Erhaltungsgebot gem. § 9 Abs. 1 (24) BauGB werden die vorhandenen Brachfla-
chen von Mafinahmen ausgeklammert und so ihre ékologische Funktion erhalten.

Durch die Verminderung der Versiegelung von Stellfldchen etc. wird der Eingriff in den Bo-
den- und Wasserhaushalt gemindert.

Einfriedungen in Form von dicht gepflanzten Nadelhélzern sind aus gestalterischen Griinden
abzulehnen. Zudem haben Hecken aus heimischen Laubgehélzen eine héherwertige ékolo-
gische Funktion.

Die Festsetzungen in bezug auf die FuRwege sollen einer zusétzlichen Flachenversiegelung
entgegenwirken.

Die Pflanzgebote fur Baume und Straucher auf privaten und éffentlichen Flachen minimieren
den Eingriff in das Landschaftsbild des Landschaftsschutzgebietes und sorgen fiir eine in-
tensive Durchgriinung des Neubaugebietes. Dadurch verringert sich auch der Eingriff in die
lokalklimatischen Verhéltnisse. Einzelbaume im Stralenraum haben zusétzlich eine optische
Leitfunktion.

Verbleibende, unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft miissen durch Manahmen
auf den Ersatz- und Ausgleichsflachen kompensiert werden; vergleichbare Biotopstrukturen
sollen wiederhergestellt werden.

Die MaRnahmen schaffen neuen Lebensraum fir Tiere und Pflanzen auf bisheriger landwirt-
schaftlich genutzter Flache und erméglichen zugleich eine Reaktivierung der natiirlichen Bo-
denfunktionen.

6. Kosten der AusbaumaBRnahme
Die Kosten der Gesamtmalinahme werden Uberschlégig wie folgt veranschlagt:
Kosten fur VerkehrserschlieBung netto :ca. DM 900.000,--

Kosten fur Kanalisation netto :ca. DM 660.000,--
Kosten fur Wasserversorgung netto :ca. DM 185.000,--
Kosten fur wasserw. Mallnahmen

(ohne Grunderwerb) netto :ca. DM 10.000,--
Kosten fir Landespflege netto :ca. DM 105.000.--

Die geschatzten Kosten beziehen sich lediglich auf Malnahmen innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes. Kosten flir Sanierungsmafinahmen oder notwendige Arbei-
ten aullerhalb des Planbereiches sind darin nicht enthalten.
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7. Realisierung der MaBnahme

Die Beteiligung der Trager offentlicher Belange erfolgt geman § 4 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 4 BauGB-MaRnG (MaRnahmengesetz zum Baugesetzbuch). Nach der
Genehmigung des Bebauungsplanes und der Umlegung soll die Realisierung der MaRnah-
me abschnittsweise und baldméglichst in Angriff genommen werden.

Der wasserwirtschaftliche Ausgleich wird in Abstimmung mit dem StAWA auRerhalb des
Neubaugebietes durchgefihrt.

Imsbach, den.....cccoooovvveeeeeei, %

13.08.96 geéandert: 02.09.97 geandert: 12.05.98
Schw/Kh/Mw Rh/Ks Rh/Kh




l. Fertigun

Gestaltungssatzung gemdB Landesbauordnung™ zum Bebauungsplan "Hinter der
Oberen Gasse" der Ortsgemeinde Imsbach

Gestaltungssatzung

Der Ortsgemeinderat Imsbach hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(GemO) fiir Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. Seite 153) und § 10
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I 2141) in der
derzeit giiltigen Fassung am 14.05.1998 die Gestaltungssatzung fiir den
Bebauungsplan

"Hinter der Oberen Gasse"

beschlossen.

§ 1

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes umfafBt in der
Ortsgemeinde Imsbach folgende Grundstiicke Plan-Nrn:

Stddtebaulicher Teil:

Bauabschnitt 1/2:

188/29 (sStraBenfliche GartenstraBe), 3os/2, 309, 310/4, 312, 313, 314%,
317/3*% 320%, 323, 323/3, 323/4 und 324 (* = teilweise).

Landespflegerischer Teil:
333/1, 334/1, und 335/3

§ 2

Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde mit den textlichen
Festsetzungen sowie dem landespflegerischen Begleitplan und Begriindung.

§ 3

Die Satzung wird mit der Bekanntmachung nach § 24 Abs.3 GemO
rechtsverbindlich.

Imsbach, den 25.11.1998

oL f:n;?,_"
g x ) Anzeice gemaB § 11 Abs. 3 (BauGR).
: ' erhard Theobgld Es bestehen keine Rechtsbedenken.

(Ortsbirgermeister) & g,  §
............. 0571994

i

Bergkreis




L. Fertigung
Satzung

der Ortsgemeinde Imsbach zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Hinter der
Oberen Gasse".

yeu 25.11.1998

Der Ortsgemeinderat Imsbach hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(GemO) fiir Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. Seite 153) und § 10
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.08.1997 (BGB1. I 2141) in der
derzeit gliltigen Fassung am 14. Mai 1998 folgende Satzung beschlossen.

§1

Stidadtebaulicher Teil:

Bauabschnitt 1/2:

188/29 (StraBenfliche GartenstraBe), 3082, 309, 310/4; 312; 313; 3I14%,
317/3* 320%, 323, 323/3, 323/4 und 324 (* = teilweise).

Landespfleqgerischer Teil:
333/1, 334/1, und 335/3

§ 2

Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde mit den textlichen
Festsetzungen sowie dem landespflegerischen Begleitplan und Begriindung.

§ 3

Der Bebauungsplan "Hinter der Oberen Gasse" wird mit der Bekanntmachung
nach § 12 BauGB rechtsverbindlich.

Anzeige gemaB § 11 Abs. 3 (BauGB).
Es bestehan keine Rechtsbadenken.

.................................. | L)

Imsbach, den 25.11.1998

%N ’ K'bolanden, den ... 7. LY.L AL =
"zl erhar? Theob(fll /Kféfskbg\;éa\‘tung Donnersb {reis
% (Ortsbilirgermeigter) w?* i Auftrag !

& & ; ‘F’E=!ﬂ'li,_,




	Geltungsbereich
	Erläuterung der Planzeichnung
	Schematischer Querschnitt
	Textliche Festsetzungen, Begründung

